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RS OGH 1986/4/30 3Ob19/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1986

Norm

EO §210 IVD

EO §210 IVE

EO §210 VB

EO §224

GBG §14 Abs2

Rechtssatz

Bei einer Maximalhypothek ist es nicht nötig, daß der Kreditgeber in der Anmeldung anführt, daß seine

Gesamtforderung teilweise kurzfristig auf den Bürgen übergegangen war und dann unmittelbar anschließend an

diesen gesetzlichen Übergang der Forderung wieder ihm zurückgefallen war.
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